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Sachstandsbericht zur Zwölften Änderung des Regionalplans Industrieregion Mittelfranken 
Teilkapitel B IV 2.1 Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen 
 
 
 
Mit Ausnahme von vier geplanten Vorranggebieten für den Quarzsandabbau QS 10 (Gemeinde 
Schwarzenbruck), QS 12 (Markt Wendelstein), QS 13 (ausmärkisches Gebiet) und QS 14 (ausmärki-
sches Gebiet) für die eine FFH-Verträglichkeitsprüfung auf Regionalplanebene zu erfolgen hatte, wur-
den bereits zu allen im Verfahren befindlichen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zur Gewinnung und 
Sicherung von Bodenschätzen Beschlüsse seitens des Planungsausschusses des Planungsverban-
des Industrieregion Mittelfranken getroffen. 
 
Nun liegen die Ergebnisse der Verträglichkeitsstudie für die vier Gebiete vor. Dabei wurden die Teil-
bereiche der untersuchten Gebiete seitens des Gutachters in drei Kategorien eingeteilt:  
 
● Fläche ohne erhebliche Beeinträchtigungen für prüfrelevante Vogelarten durch den geplanten  
   Quarzsandabbau 
● Fläche mit möglicherweise erheblichen Beeinträchtigungen für prüfrelevante Vogelarten durch den 
   geplanten Quarzsandabbau 
● Fläche mit erheblichen Beeinträchtigungen für prüfrelevante Vogelarten durch den geplanten  
   Quarzsandabbau 
   
Alle vier untersuchten Gebiete enthalten sowohl „Flächen ohne erhebliche Beeinträchtigungen“, „Flä-
chen mit möglicherweise erheblichen Beeinträchtigungen“ als auch „Flächen mit erheblichen Beein-
trächtigungen“.  
Während in den Bereichen der „Flächen mit erheblichen Beeinträchtigungen“ auf eine regionalplane-
rische Ausweisung (sowohl Vorrang- als auch Vorbehaltsgebiet) zu verzichten ist, sind laut dem Gut-
achten bei den „Flächen mit möglicherweise erheblichen Beeinträchtigungen“ entsprechende regio-
nalplanerische Maßgaben (Begrenzung der Größe der einzelnen Abbauabschnitte auf maximal 5 ha, 
die unverzügliche artgerechte Wiederherstellung vorübergehend beanspruchter Bestände und die 
Rodung außerhalb der Brutzeiten) erforderlich, um erhebliche Beeinträchtigungen wirksam zu ver-
meiden.  
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Der Textteil des Gutachtens wird derzeit seitens des Planungsbüros in Teilbereichen noch redaktio-
nell überarbeitet und wird dem Planungsausschuss nach Vorliegen in Gänze zur Verfügung gestellt.  
Der Gutachter kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: 
„In allen vier Untersuchungsflächen lassen sich erhebliche Beeinträchtigungen der voraussichtlich be-
troffenen Vogelarten durch die Berücksichtigung von Maßgaben der Regionalplanung zur räumlichen 
Begrenzung der Abbauflächen zum Schutz kritischer Bereiche in der Genehmigung wirksam vermei-
den. Weitere Vorkehrungen und Maßnahmen wie die Begrenzung der Größe der einzelnen Abbauab-
schnitte auf maximal 5 ha, die unverzügliche artgerechte Wiederherstellung vorübergehend bean-
spruchter Bestände und die Rodung außerhalb der Brutzeiten können weiter dazu beitragen, erhebli-
che vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele auszuschließen. Unter Berücksichti-
gung der genannten Maßgaben der Regionalplanung lässt sich prognostizieren, dass Vorhaben des 
Sandabbaus in den Vorranggebieten QS 10, QS 12, QS 13 und QS 14 in den in Karte 3 dargestellten 
Grenzen – vorbehaltlich einer vorhabensbezogenen FFH-Verträglichkeitsprüfung – wahrscheinlich 
keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes und keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele der maßgeblichen Arten des Vogelschutzgebiets bewirken.“ 
 
 
Dies bedeutet, dass alle vier untersuchten Gebiete in der Abgrenzung des Gutachtens aus FFH-
Gesichtspunkten seitens der Regionalplanung weiterverfolgt werden können. Ob aufgrund der seitens 
der Regionalplanung vorzugebenden Maßgaben eine Ausweisung als Vorranggebiet oder aber als 
Vorbehaltsgebiet angezeigt ist, wird die Abstimmung mit und zwischen dem StMWIVT sowie dem 
StMUGV ergeben. Mit einem Ergebnis wird noch im Laufe des Januar gerechnet.  
 
 
 
Es wird daher empfohlen, im Rahmen eines ergänzenden Beteiligungsverfahren über die aufgrund 
der Beschlüsse des Planungsausschusses vollzogenen Änderungen des Fortschreibungsentwurfs zu 
informieren und hierzu die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben, um das Verfahren der 12. Ände-
rung des Regionalplans zeitnah zum Ende zu führen.  
In diese ergänzende Beteiligung würden dann auch die vier genannten Gebiete QS 10, QS 12, QS 13 
u. QS 14 gemäß der Abgrenzung des Gutachtens einbezogen (entsprechend der Abstimmung mit 
den Ministerien entweder als Vorrang- oder als Vorbehaltsgebiet). Das Untersuchungsergebnis der 
Verträglichkeitsstudie wird dabei den Beteiligten in Gänze (ggf. durch Einstellen auf die Internetseite 
des Planungsverbandes) zur Verfügung gestellt. 
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